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SPD fordert Nachbesserungen beim Delisting

Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher;
Christian Petry, zuständiger Berichterstatter:

Der gesetzliche Änderungsvorschlag beim so genannten Delisting muss
zum Schutz der Anleger nachgebessert werden. Dies hat die heutige
Sachverständigenanhörung  zum  Gesetz  zur  Umsetzung  der
Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie  im  Finanzausschuss  des
Bundestags  deutlich  gezeigt.

„Aktiengesellschaften können sich nach jetziger Rechtslage von der Börse
zurückziehen sogenanntes Delisting, ohne ihre Aktionäre fragen oder
entschädigen zu müssen. Da nach Delistings aber Anleger ihre Aktien nicht mehr
jederzeit einfach verkaufen können, kommt es oft zu regelrechten Kursstürzen.
Die SPD-Bundestagsfraktion will die Anleger hiervor künftig schützen. In der
Sachverständigenanhörung des Finanzausschusses gab es insbesondere von
der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und der
Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger berechtigte Kritik an wichtigen Punkten
des Entwurfs, die die SPD-Bundestagsfraktion aufgreifen will.

Die nach dem gesetzlichen Änderungsvorschlag vorgesehene Entschädigung
zum durchschnittlichen Börsenkurs der letzten drei Monate greift wegen
möglicher Kursschwankungen zu kurz. Ein faires Abfindungsangebot muss sich
am Ertragswert orientieren.

Auch die Möglichkeit, nach einem Übernahmeangebot ohne Abfindung zu
delisten, wenn ein zuvor unterbreitetes Übernahmeangebot eines potentiellen
Bewerbers ausgeschlagen wurde, umgeht den Anlegerschutz. Mit einer solchen
Regelung würde jedes Übernahmeangebot toxisch werden. Aktionäre wären
gezwungen, jedes noch so schlechte Übernahmeangebot anzunehmen, aus
Sorge, dass der Aktienwert bei einem Delisting durch die eingeschränkte
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Verkaufbarkeit noch tiefer sinkt als das schlechte Übernahmeangebot. Die SPD-
Bundestagsfraktion wird sich daher bei den anstehenden parlamentarischen
Beratungen für spürbare Verbesserung des Anlegerschutzes einsetzen.“
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